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Allgemeine Lernziele:

 Nach dem Studium dieses Moduls sind Sie in der Lage, die zentralen rechtlichen Grundlagen 
der deutschen Medienordnung darzustellen.

 Sie können einen Überblick über zentrale Akteure bei der Gestaltung und Stabilisierung der 
Medienordnung geben.

 Sie können zentrale Elemente des Strukturwandels im Medienbereich und der sich für die 
Medienordnung daraus ergebenden Anforderungen erläutern.

 Mit dem Grundwissen über die deutsche Medienordnung werden Sie in der Lage sein,  
rechtliche und organisatorische Fragestellungen im Hinblick auf staatliche Medienakteure 
fachmännisch zu diskutieren.
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1.	 Grundlagen der Medienordnung der 
	 Bundesrepublik Deutschland

Lernziele:

 Sie können erläutern, welche zentralen rechtlichen Vorgaben für die Medienordnung der 
Bundesrepublik existieren.

 Sie können ableiten, welche Zuständigkeiten sich aus diesen Vorgaben für die  
Akteure ergeben.

 Sie können abwägen, wie die verschiedenen Regelungen zueinander in Beziehung stehen

1.1	 Bundesgesetze mit zentraler Bedeutung für die Medien

Die Zahl der gesetzlichen Regelungen auf Bundesebene, die in erster Linie für die Medi-

enordnung von Bedeutung sind, ist im Vergleich zu anderen Staaten überschaubar. Die 

Gründe hierfür liegen vor allem in den Vorgaben der Alliierten nach dem Zweiten Weltkrieg, 

die in erster Linie den Bundesländern mit der Kulturhoheit Gestaltungsmöglichkeiten in 

diesem für die Demokratie sehr wichtigen Bereich überließen. Allerdings dürfen die recht-

lichen Regelungen, die auf Landesebene gelten, nicht im Widerspruch zu den allgemeinen 

Regelungen stehen, die auf Bundesebene Gültigkeit haben. In einigen Fällen gibt es auch 

Gestaltungsmöglichkeiten auf der Ebene des Bundes, von denen die wichtigsten in diesem 

Abschnitt erläutert werden. Die Kompetenzen des Bundes liegen vor allem in:

 der Zuständigkeit des Bundes für die Telekommunikation nach Artikel 73 Nr. 7 GG. 

Diese umfasst die Verteilung von Sendefrequenzen im terrestrischen und Satellitenbe-

reich und schließt die Errichtung und den Betrieb von Rundfunksendeanlagen – auch 

für die direkt strahlenden Rundfunksatelliten, die Fernmeldesatelliten für Rundfunk-

zwecke oder die Breitbandverkabelung – ein, so dass der Bund z. B. für den Übergang 

zur digitalen Rundfunkübertragung die zentrale Rolle spielt, die für das Jahr 2010 vor-

gesehen ist;

 der Zuständigkeit für auswärtige Beziehungen in europäischer und internationaler Me-

dienpolitik als Bestandteil der auswärtigen Angelegenheiten (Artikel 73 Nr. 1 GG) und 

der Pflege der Beziehungen zu anderen Staaten (Artikel 32 GG);

 der Zuständigkeit für den Auslandsrundfunk inklusive europäischer Rundfunkpro-

gramme sowie der Zuständigkeit für die Rundfunkanstalt des Bundesrechts Deutsche 

Welle (DW) (Artikel 73 Nr. 1 GG);

 der Rahmenkompetenz für allgemeine Rechtsverhältnisse der Presse nach Artikel 75 

Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 GG. Die Diskussion über ein Presserechtsrahmengesetz des Bundes 

endete allerdings in den siebziger Jahren ohne Ergebnis;
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2.	 Institutionen und ihre Rolle bei der 
	 Gestaltung der Medienordnung

Lernziele:

 Sie können darstellen, welche Institutionen die zentralen rechtlichen Vorgaben für die Medien-
ordnung der Bundesrepublik Deutschland entwickeln.

 Sie können einen Überblick über die Institutionen geben, die für die Einhaltung der rechtlichen 
Vorgaben von besonderer Bedeutung sind. Dabei geht es sowohl um staatliche Einrichtungen 
als auch um Institutionen der Selbstkontrolle im Medienbereich.

2.1	 Europäische Union

Die Europäische Union leitet ihre Handlungsmöglichkeiten im Medienbereich aus der 

Zuständigkeit für die Wirtschaft ab. So sind es z. B. mit der Fusionskontrolle und der Wer-

bung vor allem Bereiche mit unmittelbarem wirtschaftlichem Bezug, die durch die Aktivi-

täten der EU beeinflusst werden. Hinzu kommen Bereiche, in denen die Entwicklung einer 

gemeinsamen Infrastruktur eine Rolle zur Stärkung des europäischen Wirtschaftsraumes 

spielt, etwa mit technischen Vorgaben für die Verbreitung von Rundfunk oder mit Förder-

programmen für die Entwicklung einer europäischen Filmindustrie wie die MEDIA-Pro-

gramme. Die aktuelle Entwicklung im Kommunikations- und Informationsbereich führt 

zu verstärkten Aktivitäten auf dem Geschäftsfeld der Telekommunikationsnetze. Neben 

der EU ist auch der Europarat im Bereich der audiovisuellen Medien aktiv. Da er jedoch 

keine Gesetzgebungskompetenzen hat beschränken sich die Aktivitäten auf die Förderung 

der kulturellen Zusammenarbeit z. B. durch das Euroimages-Programm.

Die Interessen der Bundesrepublik werden auf der europäischen Ebene von der Bundes-

regierung vertreten, die sich aber dabei mit den Ländern abstimmen muss. Gelingt dies 

nicht im erforderlichen Umfang, so kommt es zwischen Bund und Ländern in der Regel zu 

Streitigkeiten, die schließlich vom Bundesverfassungsgericht entschieden werden müssen.

2.2	 Bund

Auf der Ebene des Bundes üben verschiedene Institutionen Funktionen bei der Gestaltung 

der Medienordnung aus. Dies sind sowohl Ämter und Gerichte als auch Ministerien, deren 

Zuständigkeiten für den Medienbereich regelmäßig neu geordnet werden. Im Folgenden 

werden mit dem Bundesverfassungsgericht und dem Bundeskartellamt zwei Institutionen 

vorgestellt, die mit ihren Aktivitäten in der Vergangenheit bedeutenden Einfluss auf die 

Entwicklung des Mediensystems hatten und bei denen dies auch für die Zukunft zu er-

warten ist. Die Wirkungsmöglichkeiten der im Anschluss genannten Ministerien sind auf 

Grund der Kulturhoheit der Länder wesentlich eingeschränkt, allerdings sind die Aktivi-

täten in einzelnen Bereichen für die Medienordnung sehr weit reichend.
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Hardy Dreier, geboren 1965, studierte Publizistik, Politik- und Bibliothekswissenschaft 

an der Freien Universität Berlin. Von 1994 bis 1999 war er wissenschaftlicher Mitarbeiter 

im Arbeitsbereich Ökonomie und Massenkommunikation am Institut für Publizistik und 

Kommunikationsforschung der Freien Universität Berlin. In seiner Dissertation beschäf-

tigte er sich mit den Auswirkungen der Online-Entwicklung auf die deutsche Zeitungs-

landschaft. 

Von November 1999 bis Dezember 2007 arbeitete er als wissenschaftlicher Referent am 

Hans-Bredow-Institut für Medienforschung und beobachtet und analysiert die Auswir-

kungen der Multimediaentwicklung auf die Strukturen des Mediensystems. Sein For-

schungsinteresse gilt – auch unabhängig von der Multimediaentwicklung – den sich bestän-

dig wandelnden Strukturen des Mediensystems, vor allem aus ökonomischer Perspektive.
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